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Bundesleistungsgesetz 
Manöveranmeldung der Bundeswehr 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 

Die Bundeswehr führt im Landkreis Tirschenreuth folgendes Manöver durch: 
 

Ort: 
Verwaltungsgemeinschaft Kemnath 

 
Zeit: 

07.07.2025 – 11-07.2025 

 
Name / Art: 

CASEX 
Hinweis: 
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der übenden Truppen fernzuhalten. Gleich-
zeitig wird auf die Gefahren, die von liegengebliebenen Sprengmitteln, Fundmunition und dergleichen aus-
gehen, hingewiesen. Sollten derartige Gegenstände aufgefunden werden, ist die nächste Polizeiinspektion 
zu verständigen. 
Etwaige Übungsschäden sind innerhalb eines Monats bei der zuständigen Gemeinde anzumelden. 
 
Tirschenreuth, den 05.05.2025 
 
Rita Hammer 
 
 
 ____________________________________________________________________________________   
 
 
Schulverband Fichtelnaabtal-Grundschule 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
I. 

Aufgrund Art. 9 Abs. 1 u. 5 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i. V. m. Art. 40 Abs. 1 des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) 
erlässt der Schulverband Fichtelnaabtal-Grundschule folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit  621.250 € 
und 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben   116.650 € 
ab. 
 
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
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§ 4 
 

A. Schulverbandsumlage Verwaltungshaushalt (Verwaltungsumlage) 
 1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von 
     Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2025 auf  
     557.140,00 € festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mit- 
     glieder des Schulverbandes umgelegt.  
 2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl 
     nach dem Stand vom 01. Oktober 2024 auf 178 Verbandsschüler festgesetzt. 
 3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 3.130,00 € festgesetzt. 
 
B. Schulverbandsumlage Vermögenshaushalt (Investitionsumlage) 
 1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von 
     Ausgaben im Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 
     67.050,00 € festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mit- 
     glieder des Schulverbandes umgelegt. 
 2. Für die Berechnung der Investitionsumlage wird die maßgebende Schülerzahl 
     nach dem Stand vom 01. Oktober 2024 auf 178 Verbandsschüler festgesetzt. 
 3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf   376,69 €   festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus- 
haltsplan wird auf 100.000 € festgesetzt. 
 

 
§ 6 

 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft. 
 
 

II. 
Die Haushaltssatzung enthält keine durch die Rechtsaufsichtsbehörde genehmigungsbedürftigen Bestand-
teile. 
 
 

III. 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 liegen vom Tage nach der Veröffent-
lichung der Bekanntmachung bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Ver-
waltungsgemeinschaft Neusorg, Hauptstr. 1, 95700 Neusorg, Zimmer Nr. 14 während der allgemeinen Dienst-
stunden öffentlich zur Einsichtnahme auf. 
 
 
Neusorg, 09.05.2025 
 
Schulverband Fichtelnaabtal-Grundschule 
gez. Peter König 
Schulverbandsvorsitzender 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Schulverband Fichtelnaabtal-Mittelschule 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 

I. 
Aufgrund Art. 9 Abs. 1 u. 5 BaySchFG i. V. m. Art. 40 Abs. 1 KommZG und Art. 63 ff der Gemeindeordnung 
erlässt der Schulverband Fichtelnaabtal-Mittelschule folgende Haushaltssatzung: 
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§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit  777.230 € 
und 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben   184.620 € 
ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
A. Schulverbandsumlage Verwaltungshaushalt (Verwaltungsumlage) 
 1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von 
     Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2025 auf  
     356.240,00 € festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mit- 
     glieder des Schulverbandes umgelegt.  
 2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl 
     nach dem Stand vom 01. Oktober 2024 auf 73 Verbandsschüler festgesetzt. 
 3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 4.880,00 € festgesetzt. 
 
B. Schulverbandsumlage Vermögenshaushalt (Investitionsumlage) 
 1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von 
     Ausgaben im Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 
     132.000,00 € festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mit- 
     glieder des Schulverbandes umgelegt. 
 2. Für die Berechnung der Investitionsumlage wird die maßgebende Schülerzahl 
     nach dem Stand vom 01. Oktober 2024 auf 73 Verbandsschüler festgesetzt. 
 3. Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler auf   1.808,22 €   festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird 
auf 120.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft. 
 
 

II. 
Die Haushaltssatzung enthält keine durch die Rechtsaufsichtsbehörde genehmigungsbedürftigen Bestandteile. 
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III. 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 liegen vom Tage nach der Veröffent-
lichung der Bekanntmachung bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Ge-
schäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Neusorg, Hauptstr. 1, 95700 Neusorg, Zimmer Nr. 14 während der 
allgemeinen Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme auf. 
 
 
 
Neusorg, 09.05.2025 
 
Schulverband Fichtelnaabtal-Mittelschule 
gez. Wolfgang Söllner 
Schulverbandsvorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 Der Landrat in Tirschenreuth 
 gez. Grillmeier 
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